
Bremswong Ziang 14.05.2026 

FFW Ebersbach-Kapsdorf 

Gesamtreglement – Öffentliche KompleFassung 
 

1. Sicherheit & Grundsätze 

• Die Sicherheit steht bei jedem Zug an erster Stelle. 
• Veranstalter, Fahrer und Zuschauer tragen gemeinsam Verantwortung. 
• Es besteht keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für Sicherheit. 
• Den Anweisungen der Organisatoren, Bahnbediensteten und des 

Bremswagenteams ist 
• unbedingt Folge zu leisten. 

 

2. Ha&ungsregelung 
• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
• Der Veranstalter haftet nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 

Verhalten. 
• Bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(begrenzt auf typischen Schaden). 
• Die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit bleibt 
• unberührt. 

 

3. Teilnahme & Organisa5on 
• Teilnahme ab 18 Jahren mit gültiger Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz. 
• Rote Kennzeichen sind mit ordnungsgemäß geführtem Fahrtenbuch 

zugelassen. 
• Startgeld: 35,00 EUR zzgl. 2 alkoholfreie Freigetränke 
• Je Schlepper zwei Züge – der zweite Zug erfolgt nachdem alle Klassen einmal    

gezogen haben.  
• Nach dem zweiten Zug wird für die jeweilige Klasse die Siegerehrung 

stattfinden.  
• Zwei Durchgänge – bester Zug zählt. 
• Namentlicher Aufruf – nach zwei Aufrufen startet der nächste Teilnehmer. 
• Wiegung am 14.05.2026 von 07:30–10:00 Uhr. 
• Ort: Im Dornig 1, 91183 Abenberg (Biogasanlage Arnold). 



• Wiegung mittels geeichter LKW-Überfahrwaage (Gesamtwiegung). 
• Keine Gewichtstoleranz. 
• Außerhalb der Bahn Schrittgeschwindigkeit. 
• Alkoholverbot für Fahrer. 

4. Klasseneinteilung Standardschlepper 
Ohne Allrad  

Klasse 1: 0–1.600 kg  

Klasse 2: 1.600–3.200 kg 

 

 

Mit Allrad 

Klasse 3: 3.200–4.800 kg 

Klasse 4: 4.800–6.400 kg 

Klasse 5: 6.400–8.000 kg 

Klasse 6: 8.000–9.600 kg 

Klasse 7: 9.600–11.200 kg 

Klasse 8: 11.200–12.800 kg 

Klasse 9: 12.800–14.400 kg 

Klasse 10: 14.400–16.000 kg 

Sonderklassen: Raupenfahrzeuge 

Sonderklassen: Kettenfahrzeuge 

5. Sonderklasse 
• Zugelassen: Raupenfahrzeuge, Kettenfahrzeugen oder der Gleichen 
• Keine Gewichtsbeschränkung. 
• Gesonderte technische Sicherheitsabnahme vor dem Start verpflichtend. 
• Zugvorrichtung muss technisch geeignet und sicher befestigt sein. 
• Veranstaltungsleitung kann Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen ausschließen. 
• Separate Wertung der Sonderklasse. 
• Alle Sicherheits- und Haftungsregelungen gelten uneingeschränkt. 

 

 

6. Technische Bes5mmungen 



• Serientraktoren in seriennaher Optik. 
• Motor inkl. Einspritzpumpe äußerlich original. 
• Nur herstellerseitig vorgesehene Kraftstoffe. 
• Motordrehzahl darf Nenndrehzahl nicht überschreiten. 
• Gummibereifung (Standardschlepper). 
• Keine Wasser Befüllung der Reifen. 
• Keine Gewichte in der Kabine. 
• Verlust von Gewichten = Disqualifikation. 
• Keine Anbaugeräte an Frontladern. 
• Zugverbindung nur über TÜV-abgenommenes Original-Zugmaul. 
• Anhängehöhe max. 1 Meter. 
• Zugkettenwinkel max. 25°. 

 

7. Ablauf des Zugvorgangs 
• Kette vor Start auf Spannung bringen. 
• Anfahren mit lockerer Kette oder fliegender Kupplung = Disqualifikation. 
• Schalten während des Zuges verboten (Lastschaltung erlaubt). 
• Stillstand länger als 2 Sekunden = Zug beendet. 
• Verlassen der Bahn = Zug beendet. 
• Messung erfolgt ausschließlich durch den Bremswagen. 

8. Umweltschutz 
• Auslaufende Flüssigkeiten sind aufzufangen. 
• Kein Eindringen von Betriebsstoffen ins Erdreich. 
• Kosten der Bodensanierung trägt der Halter. 


